
Vorbereitung zur Beichte und Erstkommunion 
im Pastoralverbund Dortmund – Nordwest 

 

Pfarrbüro PV Dortmund-Nordwest Pastor Karl Kudla: 0160 90200126; kudla@gmx.de 
Siegenstr. 12 * 44359 Dortmund Katja Hörl, 01515 7636292; katja.hoerl@gmx.de 

 

Anmeldung 
 
Hiermit melden wir unser Kind zur Beicht- und Kommunionvorbereitung an: 
 
Wunschtermin Kommunionfeier (sollten für einen Termin zu wenige Anmeldungen erfolgen, kann dieser verlegt werden) 

 

 am 03.Mai 2025 – 14:30 Uhr in Mariä Heimsuchung 

 am 04.Mai 2025 – 10:00 Uhr in Mariä Heimsuchung 

 

 am 11.Mai 2025 – 09:30 Uhr in St. Remigius 

 am 11.Mai 2025 – 11:30 Uhr in St. Remigius 

Daten des Kindes 

 
Familienname: 

   
Taufdatum: 

 

 
Vorname: 

   
Taufkirche: 

 

 
Geburtsdatum: 

   
Taufort: 

 

 
Geburtsort: 

   
Schule/Klasse: 

 

     
 

Anschrift und Kontaktdaten 

 
Straße: 

   
Telefon: 

 

 
PLZ, Ort 

   
Mobil: 

 

 
E-Mail: 

    

     
 

Daten der Eltern (Erziehungsberechtigten) 

 des Vaters  der Mutter 
 
Familienname 

   

 
Vorname 

   

 
Konfession 

   

    
 

Sonstiges 

 
Allergien / Unverträglichkeiten 

 
 Nein 
 Ja     Welche? 

 
Auffälligkeiten 

 
 Nein 
 Ja     Welche? 

 
Sonstiges 

 
 
 

  

 
Zur Anmeldung bitte mitbringen: 

 
Kostenbeitrag für Unterrichtsmaterialien in Höhe von 40,- € 

Kopie der Taufbescheinigung 
 

→ Seite 2  



Vorbereitung zur Beichte und Erstkommunion 
im Pastoralverbund Dortmund – Nordwest 

 

Pfarrbüro PV Dortmund-Nordwest Pastor Karl Kudla: 0160 90200126; kudla@gmx.de 
Siegenstr. 12 * 44359 Dortmund Katja Hörl, 01515 7636292; katja.hoerl@gmx.de 

 

Seite 2 
 

Einverständnis- und Verpflichtungserklärung 
 

• Ich erkläre mein Einverständnis, dass mein Kind auf die Teilnahme an der Erstbeichte und die 
Erstkommunion in der römisch katholischen Kirche vorbereitet wird und an diesen Sakramentsfeiern 
teilnimmt. 

• Ich verpflichte mich, in Übereinstimmung mit dem Taufversprechen, mein Kind aktiv auf das Leben in der 
christlichen Glaubenslehre zu erziehen. 

• Ich verpflichte mich, die Vorbereitung meines Kindes aktiv zu unterstützen; insbesondere trage ich dafür 
Sorge, dass es regelmäßig an den Unterrichtseinheiten und anderen Veranstaltungen teilnimmt. Auch ich 
werde immer nach Möglichkeit an den gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen. Ich bin mir bewusst, 
dass bei mehrmaligem Fernbleiben meines Kindes, die Teilnahme an den Sakramentsfeiern auf einen 
späteren Termin verschoben werden kann, um eine ausreichende Vorbereitung sicher zu stellen. 

• Ich bin damit einverstanden, dass meine und die Daten meines Kindes elektronisch erfasst und verarbeitet 
werden. Die Daten unterliegen dem Kirchlichen Datenschutzgesetz (KDG) der Kirchen in Deutschland und 
werden für Zwecke der Beicht- und Kommunionvorbereitung verwendet. Einige Daten werden zum Zwecke 
der kirchlichen Archivierung und Eintragung in den Pfarrbüchern weitergeleitet. 

• Ich bin damit einverstanden, dass während der Vorbereitungszeit und der Sakramentsfeiern Fotos für 
gemeindeinterne Zwecke (Kirchenzeitung, Präsentationen, Gemeindekalender usw.) gemacht werden. 
Eine Veröffentlichung im Internet erfolgt nur als Gruppenbild ohne direkte Namenzuordnung. 

• Es ist nicht gestattet, während der Gottesdienste Fotos oder Videoaufnahmen zu machen. Ich verpflichte 
mich, mich an diese Regelung zu halten und auch Familienmitglieder, Freunde und Verwandte anzuhalten, 
sich daran zu halten. Stattdessen wird ein professioneller Fotograf die Sakramentsfeiern begleiten, bei dem 
die Familien im Anschluss die Bilder käuflich erwerben können. Eine direkte Zuordnung der Namen zu den 
Bildern durch die Kirchengemeinde erfolgt dabei nicht. 

 

Abfrage (bitte ankreuzen): 
 
Mein Kind verfügt über eine Fahrkarte, die zur Nutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel im Bereich des 
(gesamten) VRR berechtigen (Schoko-Ticket, Deutschlandticket etc.) 

 Nein 
 Ja Welches: ____________________________________________ 

 
 
 
 

Ort, Datum Unterschriften beider Erziehungsberechtigten 
 

Es ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten notwendig. 
Bei alleinigem Sorgerecht ist dieses gesondert nachzuweisen. 


